
 

 

Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 
 

Vollzugsleitfaden zur VwV-LGVFG 

 

Beispiele für in den Bewilligungsbescheid aufzunehmende Förderziele und Er-

folgskriterien 

 

Die Zuwendungsempfängerin beziehungsweise der Zuwendungsempfänger hat im För-

derantrag unaufgefordert darzulegen, welche Ziele gemäß VwV-LGVFG, Abschnitt A, 

Nummer 1 mit einem Vorhaben verfolgt werden und wie diese zu erreichen sind, siehe 

VwV-LGVFG, Abschnitt B, Nummer I.2.12, Nummer II.3.10, Nummer III.4.11. Die fol-

gende Tabelle enthält eine nicht abschließende Aufzählung möglicher Förderziele und 

Erfolgskriterien, die im Bewilligungsbescheid weiter konkretisiert werden können. Die Zu-

wendungsempfängerin beziehungsweise der Zuwendungsempfänger kann in diesem 

Rahmen selbstständig entscheiden, welche Förderziele und welche Erfolgskriterien in 

den Förderantrag aufgenommen werden. Die Zuwendungsempfängerin beziehungs-

weise der Zuwendungsempfänger hat darzulegen, mit welcher Methode die Erreichung 

mindestens eines Ziels beurteilt werden kann. In Betracht kommen insbesondere Vorher-

Nachher-Vergleiche, Zählungen, Soll-Ist-Vergleiche, Fotodokumentationen und Stellung-

nahmen Dritter. Zudem ist darzulegen, nach welchem Zeitraum mit der Zielerreichung zu 

rechnen ist, was je nach Vorhaben stark variieren kann.  

 

Die Bewilligungsstelle prüft die Angaben der Zuwendungsempfängerin beziehungsweise 

des Zuwendungsempfängers und nimmt die Förderziele, Erfolgskriterien und Methoden 

für die Erfolgskontrolle sowie den zeitlichen Rahmen in den Bewilligungsbescheid auf. 

Auf Grundlage eines begründeten Antrags kann die Bewilligungsstelle die Frist zum 

Nachweis der Zielerreichung verlängern. Liegt der Zeitpunkt der Erfolgskontrolle nach 

dem der Verwendungsprüfung, ist der Schlussbescheid mit einer Nebenbestimmung zu 

versehen, die die Durchführung der Erfolgskontrolle sicherstellt und den Zeitpunkt der 

Erfolgskontrolle festlegt. 

 

Im Rahmen der Erfolgskontrolle ist zu berücksichtigen, ob die Zuwendungsempfängerin 

beziehungsweise der Zuwendungsempfänger das Nichterreichen des Erfolgs nicht zu 

vertreten hat. Wenn der Erfolg nicht vollständig eingetreten ist und die Zuwendungsemp-

fängerin beziehungsweise der Zuwendungsempfänger dies nicht zu vertreten hat, ist von 

einer Rückforderung der gewährten Zuwendungen abzusehen. Die Zuwendungsempfän-

gerin beziehungsweise der Zuwendungsempfänger hat dafür plausibel und nachvollzieh-

bar darzulegen, dass sie beziehungsweise er die Ziel-Nichterreichung nicht zu vertreten 



 

 

hat. Insbesondere ist darzulegen, dass zum Zeitpunkt der Förderantragstellung keine An-

haltspunkte bestanden, das Ziel nicht erreichen zu können. Zudem soll bei der Gesamt-

beurteilung der Erfolgskontrolle wertend berücksichtigt werden, ob ein anderes Ziel er-

reicht oder übererfüllt wurde. Dies bedeutet, dass ein im Bewilligungsbescheid festgeleg-

tes Förderziel durch ein anderes ersetzt werden kann. Die Anpassung des Förderziels, 

der Erfolgskriterien, der Methode und des zeitlichen Rahmens der Erfolgskontrolle be-

dürfen der Zustimmung der Bewilligungsbehörde.  

 

Nach drei Jahren soll eine Evaluation des Vollzugsleitfadens erfolgen. 

Der Vollzugsleitfaden ersetzt bisherige Regelungen inklusive von Erlassen zur Erfolgs-

kontrolle im Bereich der Förderung nach dem LGVFG oder einer Vorgängerregelung des 

LGVFG.  

 

Beispiele für Förderziele 

Beispiele für Fördertatbestände 

Beispiele für Erfolgskriterien 

Verbesserung des Verkehrsange-

bots/der Verkehrsinfrastruktur/der Er-

reichbarkeit 

KStB: 

- Richtliniengemäße Planung 

(RASt) 

ÖPNV:  

- Erhöhung der Anzahl an Li-

nien/Fahrten/Fahrspuren/Bus-

/Bahnsteigkanten/Taktverdichtun-

gen 

- Erhöhung der Anzahl der einge-

setzten Fahrzeuge  

- Erhöhung des Erschließungs-

grads (mehr Halte) 

- Erhöhung der Zahl der transpor-

tierten Fahrgäste oder Ein-/Aus-

steiger an Haltestellen 

- Planmäßige Installation von Infor-

mationsanzeigern 

RuF:  

- Planmäßige Umsetzung gemäß 

Anlage 12 VwV-LGVFG 

(RL Stand der Technik Rad- und 

Fußverkehr). Die dort angegebe-



 

 

nen Regel- und Zielstandards de-

finieren den Grundstandard. 

Darüberhinausgehende Angebote 

sind zu begründen.  

Steigerung der Attraktivität von umwelt-

verträglichen Verkehrsmitteln 

KStB: 

- Auslastungsgrad (P+M-Plätze) 

ÖPNV: 

- Höhere Fahrgastzahlen 

- Verbesserung der Aufenthalts-

qualität in Fahrzeugen/an Halte-

stellen/an multimodalen Knoten 

- Planmäßige Installation von Infor-

mationsanzeigern 

RuF:  

- Planmäßige Umsetzung 

Erhöhung der Kapazität im ÖPNV - Erhöhung der Anzahl an Li-

nien/Fahrten/Fahrspuren/Bus-

/Bahnsteigkanten/Taktverdichtun-

gen 

- Erhöhung der Anzahl der einge-

setzten Fahrzeuge  

- Erhöhung der Anzahl an Abstell-

/Werkstattplätzen (Betriebshöfe 

und Werkstätten) 

- Einsatz größerer/längerer Fahr-

zeuge bzw. Fahrzeuge mit größe-

ren Transportkapazitäten 

Verbesserung des Verkehrsflusses/Be-

schleunigungswirkung/verbesserter Be-

triebsablauf 

KStB: 

- Kfz/Tag auf der jeweiligen Straße, 

Anzahl Lichtsignalanlagen, die 

eine verkehrsabhängige Beein-

flussung des Verkehrs ermögli-

chen  

ÖPNV:  

- Fahrzeitverkürzung, weniger Ver-

spätungen, Einhaltung des Fahr-

plans, Erhöhung der Anzahl an 

Linien/Fahrten/Fahrspuren 



 

 

- Planmäßige Einrichtung von 

rechnergesteuerten Betriebsleit-

systemen 

- Planmäßige Inbetriebnahme von 

technischen Maßnahmen zur 

Steuerung von Lichtsignalanla-

gen 

RuF: 

- Durchschnittsgeschwindigkeit 

Rad, Durchschnittliche Wartezei-

ten Fußgänger 

Geringere Störanfälligkeit im ÖPNV Fahrzeitverkürzung, weniger Verspätun-

gen, Einhaltung des Fahrplans 

Ausgestaltung lebendiger und verkehrs-

beruhigter Ortsmitten 

 
Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.I (KStB), Nummer 1.1, 1.6 

Je nach Schwerpunktsetzung der Maß-

nahme: z.B. Verringerung der Lärmbe-

lastung, Erhöhung der Fußgängerfre-

quenz, wahrgenommene Qualität, Ver-

ringerung der Anzahl der Falschparker, 

Verringerung der Wartezeiten bei Fahr-

bahnquerungen, Durchschnittsge-

schwindigkeit, Entlastung von innerörtli-

chen Straßen, Geringere Unfallzahlen  

Erhöhung der Verkehrssicherheit/Besei-

tigung von Unfallschwerpunkten 

 

Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.II (ÖPNV), Nummer 1.9 

KStB/ÖPNV: 

- Geringere Unfallzahlen 

- Umsetzung einer Maßnahme 

gem. EKrG 

- Sicherung/Beseitigung von hö-

hengleichen Bahnübergängen 

- Verminderung oder Entlastung 

des Verkehrs an einer Kreuzung 

- Herstellung von Sichtflächen an 

Bahnübergängen 

RuF:  

- Umsetzung einer Maßnahme ge-

mäß dem Verkehrssicherheitsau-

dit 



 

 

Anbindung an das überörtliche Ver-

kehrsnetz 

 
Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.I (KStB), Nummer 1.2  

Kfz/Tag auf der jeweiligen Straße, Re-

duktion Kfz/Tag im bewohnten Gebiet, 

Anzahl der Unfälle 

Vernetzung verschiedener Mobilitätsfor-

men (auch untereinander) (zur Verringe-

rung des motorisierten Individualver-

kehrs) 

 

Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.I (KStB), Nummer 1.4 

Abschnitt B.II (ÖPNV), Nummer 1.4, 1.5, 1.7 

Abschnitt B.III (RuF), Nummer 2.5 

KStB/ÖPNV:  

- Auslastungsgrad (P+M-/P+R-

Plätze 

- Erhöhung der Anzahl der mitei-

nander vernetzten Mobilitätsfor-

men 

- Verbesserung der Aufenthalts-

qualität 

ÖPNV:  

- Höhere Fahrgastzahlen 

- Erhöhung der Anzahl an Li-

nien/Fahrten/Fahrspuren/Bus-

/Bahnsteigkanten 

- Erhöhung fahrplanmäßiger Um-

steigemöglichkeiten (innerhalb 

ÖPNV) bzw. intermodal zwischen 

zusätzlichen Verkehrsträgern 

RuF:  

- Einhaltung der Vorgaben B+R-

Leitfaden (dort angegebene Re-

gelangebote sind als Grundstan-

dard ohne Nachweis der Auslas-

tung zu werten). Bei darüber hin-

ausgehendem Angebot: Auslas-

tungsgrad. 

Verbesserung der Umsteigemöglichkei-

ten 

 
Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.I (KStB), Nummer 1.4 

Abschnitt B.III (RuF), Nummer 2.5 

 

KStB/ÖPNV:  

- Auslastungsgrad (P+M-/P+R-

Plätze) 

- Erhöhung der Anzahl der mitei-

nander vernetzten Mobilitätsfor-

men 

- Verbesserung der Aufenthalts-

qualität 



 

 

ÖPNV:  

- Höhere Fahrgastzahlen 

- Erhöhung der Anzahl an Li-

nien/Fahrten/Fahrspuren/Bus-

/Bahnsteigkanten 

- Erhöhung fahrplanmäßiger Um-

steigemöglichkeiten (innerhalb 

ÖPNV); Verkürzung der Umstei-

gewege 

RuF:  

- Einhaltung der Vorgaben B+R-

Leitfaden (dort angegebene Re-

gelangebote sind als Grundstan-

dard ohne Nachweis der Auslas-

tung zu werten). Bei darüber hin-

ausgehendem Angebot: Auslas-

tungsgrad. 

Verbesserung des Lärmschutzes an be-

stehenden Straßen 

 
Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 
Abschnitt B.I (KStB), Nummer 1.6 

Planmäßige Umsetzung nach Fachplan 

für Lärmminderung (Lärmaktionsplan 

nach § 47 d BlmSchG oder in gleicher 

Weise geeigneter Plan bzw. Fachkon-

zept) 

Erhöhung der Umweltverträglichkeit von 

Verkehrsmitteln 

Planmäßige Umsetzung der Errichtung 

von Ladeinfrastruktur 

Bessere Anschlusssicherung/Informati-

onssysteme 

 

Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.I (KStB), Nummer 1.4  

Abschnitt B.II (ÖPNV), Nummer 1.4, 1.7, 1.8 

KStB:  

- Darlegung der Staureduzierung, 

Verbesserung der Leistungsfähig-

keit, Verringerung Schadstoffbe-

lastung  

ÖPNV:  

- Darlegung der Reduzierung von 

Anschlussverlusten 

- Errichtung von Systemen zur Di-

gitalisierung der Anschlusssiche-

rung 

 



 

 

Weiterentwicklung des SPNV 

 

Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.II (ÖPNV), Nummer 1.7, 1.8 

Planmäßige Umsetzung der automati-

sierten Erfassung und Aufbereitung von 

Fahrgastzähldaten 

Sicherung und Beseitigung von höhen-

gleichen Bahnübergängen 

 

Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.II (ÖPNV), Nummer 1.9 

Der Eintritt des Erfolgs ist bei Maßnah-

men gem. EKrG aufgrund der verfah-

rens- und eisenbahnrechtlich sowie 

technisch engen Vorgaben mit der plan-

gemäßen Umsetzung der Maßnahme 

anzunehmen. 

Verminderung oder Entlastung des Ver-

kehrs an einer Kreuzung 

 

Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.I (KStB), Nummer 1.4, 1.7 

Abschnitt B.II (ÖPNV), Nummer 1.9 

KStB:  

- Der Eintritt des Erfolgs ist bei 

Maßnahmen gem. EKrG auf-

grund der verfahrens- und eisen-

bahnrechtlich sowie technisch 

engen Vorgaben mit der plange-

mäßen Umsetzung der Maß-

nahme anzunehmen. 

- Anzahl Lichtsichtsignalanlagen, 

die eine verkehrsabhängige Be-

einflussung des Verkehrs ermög-

lichen. 

ÖPNV:  

- Der Eintritt des Erfolgs ist bei 

Maßnahmen gem. EKrG auf-

grund der verfahrens- und eisen-

bahnrechtlich sowie technisch 

engen Vorgaben mit der plange-

mäßen Umsetzung der Maß-

nahme anzunehmen. 

Herstellung von Sichtflächen an Bahn-

übergängen 

 

Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.II (ÖPNV), Nummer 1.9 

Der Eintritt des Erfolgs ist bei Maßnah-

men gem. EKrG aufgrund der verfah-

rens- und eisenbahnrechtlich sowie 

technisch engen Vorgaben mit der plan-

gemäßen Umsetzung der Maßnahme 

anzunehmen 

 



 

 

Herstellung von Barrierefreiheit im 

ÖPNV/SPNV 

 

Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.II (ÖPNV), Nummer 1.11 

Plangemäße Umsetzung der Maß-

nahme 

Reduktion der Luftschadstoffe 

 
Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.I (KStB), Nummer 1.1, 1.4, 1.8 

 

Verringerte Schadstoffbelastung 

Milderung der Trennwirkung (Wiederver-

netzungsmaßnahmen) 

 

Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.I (KStB), Nummer 1.9 

Abschnitt B.II (ÖPNV), Nummer 1.12 

Abschnitt B.III (RuF), Nummer 2.6 

Plangemäße Umsetzung der Maß-

nahme (Beachtung des MAQ und des 

MAmS, Einhaltung der Anforderungen 

aus dem Landeskonzept Wiedervernet-

zung) 

Langfristige Verbesserung der stati-

schen Bauwerkseigenschaften/Tragfä-

higkeitseigenschaften und der Ge-

brauchseigenschaften 

 
Fördertatbestand gemäß VwV-LGVFG: 

Abschnitt B.I (KStB), Nummer 1.10 

Planmäßige Umsetzung mit Vorlage der 

Bestandsunterlagen nach ZTV-ING 

 

 

 

 


